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Auftrag Bigliel 

 

betreffend Digitalisierung Baubewilligungsverfahren 

 

Antwort der Regierung 

 

Gemäss Auftrag soll geprüft werden, wie das Baubewilligungsverfahren so weit als 

möglich digitalisiert werden kann. Dadurch soll der Aufwand sowohl für Gesuchstel-

lende als auch für die Verwaltung gesenkt werden. Es wird im Auftrag Bezug ge-

nommen auf Lösungen, die derzeit in den Kantonen Bern und Zürich erprobt werden. 

 

Jährlich werden in Graubünden bei den zuständigen kommunalen Baubehörden zwi-

schen 12 000 und 17 000 Baugesuche für Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen 

(BIB) eingereicht. Einige dieser BIB-Gesuche benötigen kantonale Zusatzbewilligun-

gen, welche direkt von den zuständigen Stellen erteilt werden. Daneben werden bei 

den zuständigen kommunalen Baubehörden im langjährigen Durchschnitt rund 1200 

Gesuche für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen (BAB) eingereicht. Diese Bau-

gesuche bedürfen nebst der kommunalen Baubewilligung einer BAB-Bewilligung sei-

tens des Kantons sowie in der Regel auch Zusatzbewilligungen seitens anderer kan-

tonaler Stellen, welche mit den BAB-Bewilligungen koordiniert eröffnet werden.  

 

Die Regierung hat sich bereits in den Fragestunden der Dezembersession 2017  

und der Februarsession 2019 zur Einführung des elektronischen Baubewilligungs-

verfahrens (eBBV) geäussert und dabei betont, dass das eBBV Bestandteil der  

E-Government-Strategie der Regierung bilde und entsprechend befürwortet werde. 

Eine dahingehende Möglichkeit fliesst auch aus Art. 92 Abs. 3bis des soeben teilrevi-

dierten kantonalen Raumplanungsgesetzes.  

 

Allerdings ergibt sich aus den vorstehenden dargelegten Zusammenhängen und 

Zahlen, dass der Erfolg des eBBV-Projekts in entscheidendem Mass von dessen Ak-

zeptanz bei den Gemeinden abhängen dürfte. Dies setzt einerseits eine gewisse 

Kompromissbereitschaft der Gemeinden etwa beim Baugesuchsformular voraus. 

Andererseits sind gut funktionierende Schnittstellen erforderlich, die einen reibungs-

losen Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Systemen von Kanton und Ge-

meinden ermöglichen. 
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Eine kantonsinterne Arbeitsgruppe hat verschiedene Lösungen in anderen Kantonen 

gesichtet, unter anderem auch die Lösungen der Kantone Zürich und Bern. Zürich 

setzt auf eine zentrale Datendrehscheibe, welche die angeschlossenen Systeme 

über eine normierte Schnittstelle (eCH-0211) mit Meldungen und Informationen be-

dient. Bern hat mit der CAMAC-Lösung eine komplette eBBV-Plattform, welche den 

Baugesuchsprozess von der Eingabe über die Vernehmlassungsverfahren bis zum 

Bauentscheid abbildet. Auch Bern wird gezwungen sein, den Gemeinden zukünftig 

eine normierte Schnittstelle zu anderen Bauverwaltungsapplikationen als CAMAC zur 

Verfügung zu stellen. Beide Lösungen sind damit offen für die von den Gemeinden 

verwendeten Bauverwaltungsprogrammen. Damit entsprechen diese Lösungen im 

Grundsatz dem Ansatz, der auch in Graubünden verfolgt werden soll. 

 

Die Anwendungen der Kantone Zürich und Bern gehen etwa Mitte 2019 online. Prak-

tische Erfahrungen dazu gibt es noch nicht. Ein zentrales Erfolgselement wird sein, 

wie gut über die normierten Schnittstellen kommuniziert werden kann. Die Regierung 

will aus Gründen der Effizienz und der Kostenersparnis wenn möglich bestehende 

Lösungen adaptieren. Mit der Entwicklung und Ausschreibung eines Systems für 

Graubünden soll deshalb etwas zugewartet werden, bis Erfahrungswerte aus Zürich 

und Bern vorliegen. Hingegen können bereits jetzt die nötigen Vorarbeiten in Angriff 

genommen werden. Wie in der Fragestunde der Februarsession 2019 erwähnt, ver-

fügen Zürich und Bern über einheitliche Baugesuchsformulare für den ganzen Kan-

ton. Ein einheitliches Formular würde auch in Graubünden die Digitalisierung des 

Baubewilligungsverfahrens vereinfachen.  

 

Unter Berücksichtigung der Entwicklung und der Erfahrungen in den Kantonen Zürich 

und Bern wird dann die kantonsinterne Arbeitsgruppe einen konkreten Projektauftrag 

zuhanden der Regierung ausarbeiten.  

 

eBBV wird ein mehrjähriges Projekt mit einer Investitionssumme von über einer Milli-

on Franken sein. Ein solches Informatik-Projekt wird via Investitionskredit ins Budget 

aufgenommen, so dass letztlich der Grosse Rat mit dem Budgetbeschluss über die 

Einführung des eBBV in Graubünden befinden wird. 

 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag zu überweisen. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

  

Dr. Jon Domenic Parolini  Daniel Spadin 

 

 


